Benutzungsanleitung


für das


Schlüsselbuch








1. Ausleihe





Nach den Angaben des Leihnehmers werden der Leihnachweis und eine Zeile der Liste „Schlüsselausleihe“ ausgefüllt. Der Leihnehmer zahlt eine Kaution in Höhe von 50,- DM. Auf die „Ordnung zum Fahren und Parken“ wird hingewiesen. Soll ein Nichtmitglied die Anlage befahren, ist ein Exemplar der Ordnung leihweise auszuhändigen. Der Leihnehmer bekommt den Leihnachweis mit der Maßgabe der Rückgabe zum vereinbarten Termin mitsamt dem Schlüssel ausgehändigt.








2. Rückgabe





Der Leihnehmer gibt Schlüssel, Leihnachweis und ggf. die Befahrordnung zurück. Das Rück�gabedatum wird in der Liste vermerkt. Die restlichen Informationen werden in den Leihnach�weis eingetragen. Sind Beschädigungen entstanden, müssen diese sorgfältig dokumentiert wer�den. Nach billigem Ermessen kann im Falle der Beschädigung von Vereinseigentum ein Teil bis hin zur gesamten Kaution einbehalten und dem Schatzmeister übergeben werden. Liegen keine Beschädigungen vor, wird die Kaution zurückgezahlt. Sind Beschädigungen an Eigentum von Mitgliedern entstanden, sind diese zwecks Regulierung zwischen dem Verursacher und ihnen, davon in Kenntnis zu setzen.








3. Aufbewahrung





Ausgefüllte Nachweise und Listen sind abzuheften und mindestens einmal im Jahr an den Vor�stand zu übergeben. Im Falle von Beschädigungen von Vereinseigentum muß die Übergabe schnellstmöglich erfolgen, damit eventuelle Schadensersatzforderungen fristgerecht eingeleitet werden können.
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